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 Veröffentlicht am 11.07.1956

Norm

ZPO §266 AII2

Rechtssatz

Antrag auf Anfrage an die Zentralstelle für Meterologie über die Witterungsverhältnisse zur Unfallszeit und am

Unfallsort dient nicht dem Nachweis einer tatsächlichen Behauptung, sondern der Erkundung eines als unbekannt

hingestellten Umstandes und ist daher unzulässig.
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